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110 SIB«#«. #a«bifce .»Bei««« („SReifterbtatt") 9îr.

Kupferptatte ju einem -ßplinber ifi ju oerroerfen; bie

flatten fotten roagredjt in bas ©rbreid) gelegt toerb en.
91!an gibt ber Kupferplatte gern bie $ornt eines fjqlinberS,
um fie in einem Boljrtod) oerfenfen ju tonnen. SDiefe

9Jîett)obe ift sroar bequem, aber nidjt einœanbfrei, roeS»

I)alb anfiatt ber Bohrlöcher gegrabene Sodjer sunt Ber»
fenfen ber platte benutjt roerben miiffen, bie in einer
ïiefe non 3 bis 4 m ausgeführt merben.

®ie ©rbplatten unb i£>re Seite fatten fietS «ersinnt
ober oersinft fein, bamit fie oon ammoniafljaltigen Ab»

TOäffern nicï)t im Saufe ber Qeit gerftört roerben.
@S ift nichts bagegen einjuroenben, roenn ©rbptatten

in offene Brunnen oerfentt roerben. Audj in biefent galt
finb platten unb Seit 31t oerjinnen, bamit ba§ S£rinf»

roaffer nidjt burd) ©rünfpanbitbung oerunreinigt roerbe.
®ie erfte Bebiitgung für biefe BerfegungSart bleibt aber
immer ein geringer ©rbübergangSroiberftanb ber statte.

®amit bie ©rbteitung nidjt einen fünfttidjen (inbuf»
tioen) Sßiberftanb erfjaite roetdjer bem Spaffieren beS

BtitjeS entgegenroirft, fo ift ftreng barauf ju adjten, baß
ba§ in ber ©rube ober bem Brunnen rerfenfte ©rbfeit
grabtinig, atfo ohne Brücfe unb Sulingen (Aöinbungen)
oerlegt roirb. 35 er inbuftioe SBiberftanb einer Seitung
roadjft betanntlid) roie ba§ Ûuabrat ber 3Binbung§§at)t.

©ans befotiberS gut eignen fid) 35ungftätten für bie

Verlegung oon ©rbplatten. ®aS ©rbreidj unter benfetben
ift ftarf mit fauche getränft, bie bie ©teftrigität außer»
orbenttid) gut leitet. Solche Stetten benutqe ber tynftalfa»
teur, roenn bie £>erftellung ber ©rbteitungen in nädjfter
tttätje ber Ableitungen auf ©djroierigfeiten ftößt.

35er reine Sanbboben unb namenttidj ber mit oielem
Süßaffer geträntte fog. Sdjlemmfanb ift frei oon alten

organifdjen Stoffen unb barum für bie Verlegung ber
©rbteitungen ber ungeeignetfte. 3« ©egenben mit folgern
Boben erroadjfen bent jjnftatlateur batjer bie größten
Sdjroierigteiten. SJÎan fann baburcf) oerhättniSmäßig
gute Dîefultate errieten, baß in baS rectjt roeit gegrabene
Sod), roetdjeS nachher bie platte aufnehmen fotl, ein
Ouantum jaudjehattiger Jünger geroorfen roirb, auf roet»

chen bie Blatte p legen wäre, darüber tommt eine
roeitere biete 3)üngerfd)idjt, bie nodj befonberS mit fjaudje
begoffen roirb. 35ie berartig fjergeftetlten ©rboerbitt»
bungen geigen roenigftenS brauchbare ©rbübergangS»
roiberftänbe.

Saßt bie Bobenbefdjaffenheit auf ungünftige 93erpält=
niffe für bie ©rbteitungen fcf)tief?en, fo ift bem Snftalta»
teur brlngenb anjuraten, ber Anlage roenigftenS sroei
Ab» unb ©rbteitungen ju geben. 35ie ©rbteitungen roerben
bann einseht unb forgfätiigft ausgeführt, um nach %^r
fÇertigftellung unter ber ©rboberftädje burd) einen be»

fonberen 35raljt oerbunben ju roerben. SDaburd) hat ber

Btitj ©etegenheit, gteidjjeitig beibe ©rbteitungen gu paf»
fteren, roeit biefe parallel gefdjaltet finb. ffaben 5. 53.

groei ©rbteitungen jebe 28 Ohm Söiberftanb, fo roirb
ihr ©efamtroiberftanb, roenn fie oerbunben finb, nur
nod) 28: 2 14 Ohm betragen. ©S ift erficfjtlid), baf)
biefe SRethobe bie an fiel) fdjtcctjtteitenben ©rbteitungen
roefenttid) oerbeffert.

3)ie ffrage nach bem effettioen SBiberftanb ber @rb=

teitungen läßt fid) nidjt satjtenmäßig beantworten, ba bie

llmftänbe oon ben Bobenoertpltniffen abhängig finb.
35ie geueroerfidjerungen ftetten neuerbingS beftimmte An»

forberungen an bie UebergangSroiberftänbe ber @rb=

teitungen, bie nidjt überfdjritten roerben bürfen. 35iefe

betragen 3. 53. für ©egenben mit burrfjtäpigent 53oben,

roo atfo nicht etroa ba§ ©eftein jutage tritt, für jebe

©rbteitung 18 Ohm, bodj foil banad) tjingefirebt roerben,
bafj ber Sßiberftanb bei günftigen 53obenoerhättniffen,
alfo in marfetj-, teljm» unb tjumuShaltigem Sanbboben,
10 Oljtn nidjt überfteigt. $n roäfferigem Sanbboben

bagegen fann eine eingefne ©rbteitung einen SBiberftanb
bis ju 25 Ohm annehmen, roährenb bie Anbringung
unb Berbinbitng mehrerer ©rbteitungen ihren ©efamt»
roiberftanb ohne roeitereS auf einen SSBert bringt, ber in
ben ptäfjigen ©rergen bleibt. SBerben Bohrpumpen
Sum Anfdjtuß benußt, fo barf ihr SBiberfianb nicht über
10 Ohm betragen.

@S ift nodj nachsutragen, bafj ber Anfdjtuß an Bum»
pen unter Anroenbung einer eifernen ober fupfernen
SRuffe analog ber Berbinbung oon fjirftleitung urtb $ang»
ftange gefchiept.

3um Sdjutj beS oberirbifdjen SeileS ber ©rbteitungS»
feite steht man ihnen ein ©aSrohr oon 1,50 bis 1,80 m
Sänge über, roeIc|eS nahe unterhalb ber UnterfuchungS»
muffe enbet. $t)ie Befeftigung gefdjieht mittels 9toljr=
hafen, bie in bie SRauerfugen gefchlagen roerben.

®ie ©rbteitungen foltert mit llnterfudjungSmuffen oer»
fehen fein, bamit fie sum ^roed ber Prüfung oon ben

Oberleitungen getrennt roerben fönnen. @S ift jebodj
Sulä^ig, bafj eine UnterfudjungSmuffe roeniger in Antoen»
bung fommt, als ©rbteitungen oorljanben finb. S)em»

gufolge bebarf eS für eine Anlage mit nur einer @rb=

leitung feiner UnterfudjungSmuffe.

UerrtMflK*.
"llaupolisciuovfchriftctt für Bauunternehmer betr.

Sufatjrten unb Ausfafjrtèrampen bet Bauten In ber
©tabt Zürich.

1. ®aS Ab» unb Quführen oon Baugrunb unb Bau»
materialien mit befpannten guhrroerfen oon unb su Bau»
ftetten barf erft erfolgen, nad)bem hiefür eine fefte Aus»
fahrtSrampe unb sur Berbinbung mit ber nächften Strafe
eine fefte gahrbaljn erftetlt roorben ift.

AuffahrtSrampe unb Çahrbaljn finb burdh geeigneten
Betag — §ols (quer cgetegte Brügelj, ©teinbelag ufro. —
berart perguriepten, baß bie iRäber nicht in ben Boben
einfinfen fönnen unb fie rnüffen für bie ganse ®auer ber
Beanfpruchung in smedentfprechenbem ^uftanbe erhalten
roerben.

®ie Steigung ber AuffahrtSrampe barf 15 % nicht
überfdjreiten, foroeit nicht unter befonberen Berhältniffen
burd) befonbere Berfügung ber tßotigei eine Ausnahme
qeftattet roirb.

2. $ür baS 2ßeg= ober Zuführen belabener ABagen
finb biefe auSreidjenb su befpannen. 3)ie Berroenbung
oon nur smei 8ßferben ift bei einer iRampenfteigung bis
SU 5 "/o suläffig, bei größerer Steigung finb oier ißferbe
SU oerroenben. ®aS Borgefpann ift entfpredjenb su uer»
mehren, fobatb Saft unb Steigung ober bie SeiftungS»
fähigfeit ber oerroenbeten ßugpferbe bieS nötig madjen.

3. ®iefe Beftimmungen finben auch Anroenbung bei
ber Ausnutjung oon ©anb», KieS» unb Sehmgruben unb
bei Auffüllungen ufro.

4. ®ie Uebertretung biefer Borfchriften roirb mit
Botiseibuße beftraft. ®abei gilt als oerantroortlich : für
(Einhaltung ber Beftimmungen in ßiffer 1 unb 3 foroohl
ber Befißer beS SanbeS, besro. ber Bauherr, roie ber
Unternehmer unb ber ffufjrhatter; für ©inhattung ber
Beftimmung in ßiffer 2 ber jfu[)rt)a(ter, eoent. aud) ber
gufjrmann, roenn berfetbe bie '»Pferbe mißhanbett.

©efudje um eine Ausnahme im Sinne oon Qiffer 1

Schtußfaß finb jeroeilen an baSißolijeiinfpeftorat su richten.

golgenbeu Unfall in einem Baugefchäft in Bern
tjat fid) ber als fpanbtanger angefteltte K. gugegogen. @r

mar auftragsgemäß in einem Oieubau bamit befchäftigt,
bie Keffer mit Kalfrnitdj 31t toeißen unb bebiente fid) f)ie=

31t einer Kalf fpriße,. roetche bie fylüffigfeit burd) einen

MW«. Mwkiz. HsMîv.-Zîi««K („Meisterdlatt^) M.

Kupferplatte zu einein Zylinder ist zu verwerfen; die

Platten sollen wagrecht in das Erdreich gelegt werden.
Man gibt der Kupferplatte gern die Form eines Zylinders,
um sie in einem Bohrloch versenken zu können. Diese
Methode ist zwar bequem, aber nicht einwandfrei, wes-
halb anstatt der Bohrlöcher gegrabene Löcher zum Ver-
senken der Platte benutzt werden müssen, die in einer
Tiefe von 3 bis 4 m ausgeführt werden.

Die Erdplatten und ihre Seile sollen stets verzinnt
oder verzinkt sein, damit sie von ammoniakhaltigen Ab-
wässern nicht im Laufe der Zeit zerstört werden.

Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn Erdplatten
in offene Brunnen versenkt werden. Auch in diesem Fall
sind Platten und Seil zu verzinnen, damit das Trink-
wasser nicht durch Grünspanbildung verunreinigt werde.
Die erste Bedingung für diese Verlegungsart bleibt aber
immer ein geringer Erdübergangswiderstand der Platte.

Damit die Erdleitung nicht einen künstlichen (induk-
tiven) Widerstand erhalte welcher dem Passieren des

Blitzes entgegenwirkt, so ist streng darauf zu achten, daß
das in der Grube oder dem Brunnen versenkte Erdseil
gradlinig, also ohne Brücke und Schlingen (Windungen)
verlegt wird. Der induktive Widerstand einer Leitung
wächst bekanntlich wie das Quadrat der Windungszahl.

Ganz besonders gut eignen sich Dungstätten für die

Verlegung von Erdpìatten. Das Erdreich unter denselben
ist stark mit Jauche getränkt, die die Elektrizität außer-
ordentlich gut leitet. Solche Stellen benutze der Installa-
teur, wenn die Herstellung der Erdleitungen in nächster
Nähe der Ableitungen auf Schwierigkeiten stößt.

Der reine Sandboden und namentlich der mit vielem
Wasser getränkte sog. Schlemmsand ist frei von allen
organischen Stoffen und darum für die Verlegung der
Erdleitungen der ungeeignetste. In Gegenden mit solchem
Boden erwachsen dem Installateur daher die größten
Schwierigkeiten. Man kann dadurch verhältnismäßig
gute Resultate erzielen, daß in das recht weit gegrabene
Loch, welches nachher die Platte aufnehmen soll, ein
Quantum jauchehaltiger Dünger geworfen wird, auf wel-
chen die Platte zu legen wäre. Darüber kommt eine
weitere dicke Düngerschicht, die noch besonders mit Jauche
begossen wird. Die derartig hergestellten Erdverbin-
düngen zeigen wenigstens brauchbare Erdübergangs-
widerstände.

Läßt die Bodenbeschaffenheit auf ungünstige Verhält-
nisse für die Erdleitungen schließen, so ist dem Installa-
teur dringend anzuraten, der Anlage wenigstens zwei
Ab- und Erdleitungen zu geben. Die Erdleitungen werden
dann einzeln und sorgfältigst ausgeführt, um nach ihrer
Fertigstellung unter der Erdoberfläche durch einen be-

sonderen Draht verbunden zu werden. Dadurch hat der
Blitz Gelegenheit, gleichzeitig beide Erdleitungen zu pas-
sieren, weil diese parallel geschaltet sind. Haben z. B.
zwei Erdleitungen jede 23 Ohm Widerstand, so wird
ihr Gesamtwiderstand, wenn sie verbunden sind, nur
noch 28 : 2 ^ 14 Ohm betragen. Es ist ersichtlich, daß
diese Methode die an sich schlechtleitenden Erdleitungen
wesentlich verbessert.

Die Frage nach dem effektiven Widerstand der Erd-
leitungen läßt sich nicht zahlenmäßig beantworten, da die

Umstände von den Bodenverhältnissen abhängig sind.
Die Feuerversicherungen stellen neuerdings bestimmte An-
fordernngen an die llebergangswiderstände der Erd-
leitungen, die nicht überschritten werden dürfen. Diese
betragen z. B. für Gegenden mit durchläßigem Boden,
wo also nicht etwa das Gestein zutage tritt, für jede

Erdleitung 18 Ohm, doch soll danach hingestrebt werden,
daß der Widerstand bei günstigen Bodenverhältnissen,
also in marsch-, lehm- und humushaltigem Sandboden,
1V Ohm nicht übersteigt. In wässerigem Sandboden

dagegen kann eine einzelne Erdleitung einen Widerstand
bis zu 25 Ohm annehmen, während die Anbringung
und Verbindung mehrerer Erdleitungen ihren Gesamt-
widerstand ohne weiteres auf einen Wert bringt, der in
den zuläßigen Grenzen bleibt. Werden Bohrpumpen
zum Anschluß benutzt, so darf ihr Widerstand nicht über
10 Ohm betragen.

Es ist noch nachzutragen, daß der Anschluß an Pum-
pen unter Anwendung einer eisernen oder kupferneu
Muffe analog der Verbindung von Firstleitung und Fang-
stange geschieht.

Zum Schutz des oberirdischen Teiles der Erdleitungs-
seile zieht man ihnen ein Gasrohr von 1,50 bis 1,80 m
Länge über, welches nahe unterhalb der Untersuchungs-
muffe endet. Ihre Befestigung geschieht mittels Rohr-
haken, die in die Mauerfugen geschlagen werden.

Die Erdleitungen sollen mit Nntersuchungsmuffen ver-
sehen sein, damit sie zum Zweck der Prüfung von den

Oberleitungen getrennt werden können. Es ist jedoch
zuläßig, daß eine Untersuchungsmuffe weniger in Anwen-
dung kommt, als Erdleitungen vorhanden sind. Dem-
zufolge bedarf es für eine Anlage mit nur einer Erd-
leitung keiner Untersuchungsmuffe.

Smàâeim.
Baupolizeivorschriften für Bauunternehmer betr.

Zufahrten und Ausfahrtsrampen bei Bauten in der
Stadt Zürich.

1. Das Ab- und Zuführen von Baugrund und Bau-
Materialien mit bespannten Fuhrwerken von und zu Bau-
stellen darf erst erfolgen, nachdem hiefür eine feste Aus-
sahrtsrampe und zur Verbindung mit der nächsten Straße
eine feste Fahrbahn erstellt worden ist.

Auffahrtsrampe und Fahrbahn sind durch geeigneten
Belag — Holz (quer gelegte Prügel), Steinbelag usw. —
derart herzurichten, daß die Räder nicht in den Boden
einsinken können und sie müssen für die ganze Dauer der
Beanspruchung in zweckentsprechendem Zustande erhalten
werden.

Die Steigung der Auffahrtsrampe darf 15 °/o nicht
überschreiten, soweit nicht unter besonderen Verhältnissen
durch besondere Verfügung der Polizei eine Ausnahme
gestattet wird.

2. Für das Weg- oder Zuführen beladener Wagen
sind diese ausreichend zu bespannen. Die Verwendung
von nur zwei Pferden ist bei einer Rampensteigung bis
zu 5 °/o zulässig, bei größerer Steigung sind vier Pferde
zu verwenden. Das Vorgespann ist entsprechend zu ver-
mehren, sobald Last und Steigung oder die Leistungs-
sähigkeit der verwendeten Zugpferde dies nötig machen.

3. Diese Bestimmungen finden auch Anwendung bei
der Ausnutzung von Sand-, Kies- und Lehmgruben und
bei Auffüllungen usw.

4. Die llebertretung dieser Vorschriften wird mit
Polizeibuße bestraft. Dabei gilt als verantwortlich: für
Einhaltung der Bestimmungen in Ziffer 1 und 3 sowohl
der Besitzer des Landes, bezw. der Bauherr, wie der
Unternehmer und der Fuhrhalter; für Einhaltung der
Bestimmung in Ziffer 2 der Fuhrhalter, event, auch der
Fuhrmann, wenn derselbe die Pferde mißhandelt.

Gesuche um eine Ausnahme im Sinne von Ziffer 1

Schlußsatz sind jeweilen an das Polizeiinspektorat zu richten.

Folgenden Unfall in einem Baugeschäft in Bern
hat sich der als Handlanger angestellte K. zugezogen. Er
war auftragsgemäß in einem Neubau damit beschäftigt,
die Keller mit Kalkmilch zu weißen und bediente sich hie-
zu einer Kalkspritze,, welche die Flüssigkeit durch einen



Sit. 7 gHtsfï. #«ssife». (»SdieiliesMaö") Hl

corn Set)rling 9JÎ. gehanbhabten ©d)fauch trieb. SBie K.
nun nach 9Serbrauc£) beS fjlöjfigfeitâoorrate§ ben ©dt)Iausf)
abfcfjraubte, fprihte ein noet) in ber ©pri^e unter 2)rucf
oerbtiebener 9feft ber Kalfmitd) nach unb traf K. ins
@efid)t. K. roar oortjer nom Rotier auf bie ©efäfjrtictp
îeit ber fÇlûffigfeit aufmerffam gemacht roorben; er bat
trob biefer SBarnung beim Slbnehmen beS ©d)laucheS
fein ©efic£)t offenbar p fefjr ber SJiünburtg ber ©ptilje
genähert. Obfcfjon er fofort pm Brunnen geführt unb
bie Stiegen auSgefpütt rourben, hatte ber 33orfaU ben

Serluft beS iinfen 2lugeS pr jfofge, roeldjeS faft
ootlfiänbig erblinbete, roahrenb öaS rechte unoerfebrt
blieb. ®aS Amtsgericht Sern oerurteilte ben ber ffabrif-
haftpflidjt unterftehenben Inhaber beS SaugefdjäfteS p
einer ©ntfehäbigung oon ffr. 1550 famt mufite
aber bem Kläger, ber burch einen Stnroalt oerbeiftänbet
roar, aufjer ben eigenen auch bie auf ffr. 800 feftgefetjten
ißrojefffoften beS SeWagteri auferlegen. @S roar ihm
namlict) für ben ffalt einer gütlichen ©rfebigurtg ber ©adje
bereits oor ber Anbetung be§ ißrojeffeS eine ©ntfehäbigung
oon ffr. 2500 famt Soften angeboten roorben, bie er,
bejro. fein Anmalt aber auSfchlug. 9lad) bernifchem .gioil-
Prozeßrecht fönnen einer Partei trotj Dbfiegen fämtliche
Koften auferlegt roerben, falls fie bur<h ba§ Urteil nicht
roefentlicf) mehr erhält, als ihr gütlich angeboten roar.
Kläger hat bie Appellation erflärt.

Croljroürmer oertrclben. Sei SUöbeln unb Weinen
©ebrauch§gegenftänben fucht man bem Uebelftanbe mit
einigem ©rfotge baburch p begegnen, baß man in bie
Weinen 2öurmlöcf)er oon 3eit p ßeit Serpentin ober
Senpt, petroleum, ©pirituS ufro. gießt unb fie bann
mit ©laferfitt fchließt, oorauSgefetjt, baß ber SBurmfraß
nur auf Weine fflädjen befchränft ift. ©iefe fftüffigfeiten
fönnen inbeffen bei ber Schreibung aus größeren Db=
jeften fd)on ber ffeuergefährlichfeit roegen nid)t in ffrage
fomnten. §ier fommt eS barauf an, SUHttet p ftnben,
roelche bei einiger Söohlfeilheit fcf)roer entflammbar ftnb,
ein abfolut fidiereS unb rafcffeS Abfterben organischer
Seberoefen oerbürgen, möglichft tief in ben Kern beS

fpoljeS einbringen, bent letzteren namentlich Ui bejug auf
tfefiigfeit feinen ©(haben pfügen unb jebe Seläftigüng
ber SßohntutgSinhaber burd) ftedjenben ©erucf) ufro. auS=

fließen.
Serfudje, roelche bie Sernichtung ber ^oljroürmer

burch mehrmaliges ©ittfpriben bejro. ©inftäuben in bie
Soljrlöcher beS £)olze§ be^roeeften, haben 51t praWifd)
brauchbaren ©tgefmiffen namentlich bann geführt, roenn
man bie Sohrlöcher hinterher mit Seimfitt oerfittete.
®ie bann im fpotze lebenben SBürmer erftieften roegen
Sufttnangel. An ©teile ber ©eifenfieberlauge fann man
auch Karbolinettm ober SRtorolineum oerroenben ; erftereS
ift inbeffen feines intenfioen, lange antjaltenben ©erucheS
roegen nicht überall anroenbbar. Seffer unb auch rtic£)t
teuerer ift baS Serfahren, roelcheS ein mehrmaliges
©Weichen ober Sränfen ber 00m fpoljrourm befallenen
£>öl$er oermittelS fchroefligfauren KalWöfungen ober
fçhroeftigen ©äuren oorfieht. ®iefe fflüffigfeiten bringen
tief in baS Kernholz ein unb jerftören ficher unb f'chnell
jegliche im |rolz oegetierenben Seberoefen, roährenb ber
einzige biefer SetjanblungSroeife anhaftenbe Nachteil,-
nämlich bie Seläftigüng ber AtmungSorgane beim Auf-
tragen ber fflüffigfeiten, burch geeignete ©chußmaßregeln
leicht Moben roerben fann. ©ine bauernbe Seläftigüng
berJpauSberoolmer burch ben fdjarfen ftedjenben ©erucî)
finbet nicht ftatt, roeil fid) bie AuSbünfiitngen biefer ißrä=
parate fe^r balb oerflüchtigen.

(„Seutfche ÏOSalergtg., ®te SJlappe".)

Freihandverkauf.
In einem ostschweizerisehen Industrie-- rtn|\|ic(iAllinni

orte ist ein gewerfeiiiclhes [Zag. G 995] £lltl"Jium Uli Hl
mit Wasserkraft und Anschluss an elektrische
Starkstï'OêîiâeituBîg unter günstigen Bedingungen zu wer-
kaufen. Das Objekt eignet sieh vermöge guter Lage und
vorzüglicher Bahnverbindung zur Einrichtung beliebiger Unter-
nehmuogen. — Anfragen gefl. unter Chiffre Z G 990 an die
Annoncen Expedition Rudolf iflossej St. Gaiäen« 1893
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vom Lehrling M. gehandhabten Schlauch trieb. Wie K.
nun nach Verbrauch des Flüssigkeitsvorrates den Schlauch
abschraubte, spritzte ein noch in der Spritze unter Druck
verbliebener Rest der Kalkmilch nach und traf K. ins
Gesicht. K. war vorher vom Polier auf die Gefährlich-
keit der Flüssigkeit aufmerksam gemacht worden; er hat
trotz dieser Warnung beim Abnehmen des Schlauches
sein Gesicht offenbar zu sehr der Mündung der Spritze
genähert. Obschon er sofort zum Brunnen geführt und
die Augen ausgespült wurden, hatte der Vorfall den

Verlust des linken Auges zur Folge, welches fast
vollständig erblindete, während das rechte unversehrt
blieb. Das Amtsgericht Bern verurteilte den der Fabrik-
Haftpflicht unterstehenden Inhaber des Baugeschäftes zu
einer Entschädigung von Fr. 1550 samt Zins, mußte
aber dem Kläger, der durch einen Anwalt verbeiständet
war, außer den eigenen auch die auf Fr. 800 festgesetzten

Prozeßkosten des Beklagten auferlegen. Es war ihm
nämlich für den Fall einer gütlichen Erledigung der Sache
bereits vor der AnHebung des Prozesses eine Entschädigung
von Fr. 2500 samt Kosten angeboten worden, die er,
bezw. sein Anwalt aber ausschlug. Nach bernischem Zivil-
Prozeßrecht können einer Partei trotz Obsiegen sämtliche
Kosten auferlegt werden, falls sie durch das Urteil nicht
wesentlich mehr erhält, als ihr gütlich angeboten war.
Kläger hat die Appellation erklärt.

Holzwürmer vertreiben. Bei Möbeln und kleinen
Gebrauchsgegenständen sucht man dem Uebelstande mit
einigem Erfolge dadurch zu begegnen, daß man in die
kleinen Wurmlöcher von Zeit zu Zeit Terpentin oder
Benzin, Petroleum, Spiritus usw. gießt und sie dann
mit Glaserkitt schließt, vorausgesetzt, daß der Wurmfraß
nur auf kleine Flächen beschränkt ist. Diese Flüssigkeiten
können indessen bei der Vertreibung aus größeren Ob-
jekten schon der Feuergefährlichkeit wegen nicht ill Frage
kommen. Hier kommt es darauf an, Mittel zu finden,
welche bei einiger Wohlfeilheit schwer entflammbar sind,
ein absolut sicheres und rasches Absterben organischer
Lebewesen verbürgen, möglichst tief in den Kern des
Holzes eindringen, dem letzteren namentlich in bezug auf
Festigkeit keinen Schaden zufügen und jede Belästigung
der Wohnungsinhaber durch stechenden Geruch usw. aus-
schließen.

Versuche, welche die Vernichtung der Holzwürmer
durch mehrmaliges Einspritzen bezw. Einstäuben in die
Bohrlöcher des Holzes bezweckten, haben zu praktisch
brauchbaren Ergebnissen namentlich dann geführt, wenn
man die Bohrlöcher hinterher mit Leimkitt verkittete.
Die dann im Holze lebenden Würmer erstickten wegen
Luftmangel. An Stelle der Seifensiederlauge kann man
auch Karbolineum oder Mtorolineum verwenden; ersteres
ist indessen seines intensiven, lange anhaltenden Geruches
wegen nicht überall anwendbar. Besser und auch nicht
teuerer ist das Verfahren, welches ein mehrmaliges
Streichen oder Tränken der vom Holzwurm befallenen
Hölzer vermittels schwefligsauren Kalklösungen oder
schwefligen Säuren vorsieht. Diese Flüssigkeiten dringen
tief in das Kernholz ein und zerstören sicher und schnell
jegliche im Holz vegetierenden Lebewesen, während der
einzige dieser Behandluugsweise anhaftende Nachteil,
nämlich die Belästigung der Atmungsorgane beim Auf-
tragen der Flüssigkeiten, durch geeignete Schutzmaßregeln
leichsi behoben werden kann. Eine dauernde Belästigung
der Hausbewohner durch den scharfen stechenden Geruch
findet nicht statt, weil sich die Ausdünstungen dieser Prä-
parate sehr bald verflüchtigen.

(„Deutsche Malerztg., Die Mappe".)

î^reikanàverkauf.
In einein astsetnvàerisàen Industrie-. Vt>> IZÎ

orte ist ein gsWikî-îzîïeàss (I 935; Hit >N

unter Künsti^vn LsdinAunxsii xu vei>»
ksussn» v.,s Objekt oiKnot sieb verinciAö Kuter kux-e und
vniv-ÜA'Iiobei' L.-ibnverdindrii^ ?ur LinriolitunA beliebiger Unter-
ngbinungen. — àtrugen geg. unter Obikkre 2 E Jgv un die
ànoneen Expédition KuêîsZî Wssss, Lî. Lîsiisn. 1893

àmînii ms à, f»àlìk
2817 u n nus der

in Lràk (ZM)

Kvkisdsi-zîskîîsk! k«zsv--VWîk>-A«-insiui-vn

Wkêvkdêss lisnîseîi
LlrosstZs in Vàtortliur.

l. M. IM MR

Vêuer

sMisI-Mslsg
Rder WNarZtt u. Ma-
îêîlân M êkkMZchê
MM- WA relepfton-
Mlagey Spänen!

Ve»St M? M iààmkSà
MS iMlààê
Mis MS wà 2125

LS « » l

Uà â kl>.

àààdiî M KImmI

emxteklso ikrs bsvàbrten

ià d!> > ?«!»
Màren

kîlîlsiû-àîlii'kn
dl-îiuîik NUI- -il-iî-I

Z'/- ûîs. zîi-, Kît!. u.


	Verschiedenes

